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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen  

I.1 Situation und Grundlagen  

I.1.1 Anlass und Ziel e der Planung  

Die Gemeinde Einhausen hat den am 31.08.2018 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 34 ĂIm 
Knippelñ aufgestellt, um der großen Nachfrage nach Wohnbauflächen im Gemeindegebiet nach-
zukommen (siehe Ausschnitt aus der entsprechenden Planzeichnung in Abbildung 5). Mit der 
Ausweisung des Wohngebietes ĂIm Knippelñ wird das Ziel verfolgt, dem demographischen Wan-
del durch neue Bürgerinnen und Bürger entgegenzusteuern sowie junge Bürgerinnen und Bürger 
aus der Ortsgemeinde bei der Eigentumsbildung zu unterstützen. Neben der Entwicklung von 
Wohnraum zum Eigennutzen sollen in diesem Baugebiet aber auch Wohnflächen geschaffen 
werden, die sich zur Vermietung eignen, um ebenfalls dem Bedarf an Mietwohnungen, auch im 
Hinblick auf sozialen Wohnraum, Rechnung zu tragen. 

Mit der seit 21.11.2019 wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ wird 
durch eine maßvolle Nachverdichtung in zwei Teilbereichen des Baugebietes die Möglichkeit ge-
geben, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen (siehe Ausschnitt aus der entsprechenden Plan-
zeichnung in Abbildung 6). Hierbei werden vor allem auch die Aspekte von bezahlbaren und bar-
rierefreien Wohnflächen berücksichtigt, in dem durch geeignete Festsetzungen die Errichtung von 
Mehrfamilienhäusern gefördert wird, die als Miet- und Sozialwohnungen, ggf. aber auch als Ei-
gentumswohnungen genutzt werden können. 

Durch die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Einhausen, 
eine weitere maßvolle Nachverdichtung am nördlichen und östlichen Rand des Baugebietes ĂIm 
Knippelñ zuzulassen sowie die Nutzungsmöglichkeiten der Grundstücke im Norden zu optimieren 
(siehe Abgrenzung des Geltungsbereiches in Abbildung 1), um den heutigen wohnungswirt-
schaftlichen und sozialen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Die städtebauliche Grundkonzep-
tion wird dabei unverändert befürwortet, weshalb die Festsetzungen der bisherigen Bauleitpla-
nungen so weit wie möglich und sinnvoll beibehalten werden. 

Die Änderungen gegenüber den bisherigen Bauleitplänen betreffen im Wesentlichen folgende 
Punkte: 

¶ Zur Realisierung einer verdichteten Wohnbebauung u.a. mit Mietwohnungen, die der Be-
bauungsplan mit seinen grundsätzlichen Festsetzungen zulässt und die auch von der Ge-
meinde gewünscht werden, wird die Grundflächenzahl (GRZ) in den festgesetzten allge-
meinen Wohngebieten (WA) von bislang 0,4 auf 0,5 geringfügig erhöht. 

¶ Damit die für die gewünschte höhere Wohnungsanzahl erforderlichen Stellplätze gemäß 
der Stellplatzsatzung nachgewiesen werden können, wird zudem die Herstellung von grö-
ßeren Tiefgaragen erleichtert. 

¶ Um die dadurch mögliche höhere Bodenversiegelung in gewissem Maße zu kompensieren, 
wird für Dächer mit einer Neigung bis 15° eine anteilige Dachbegrünung verbindlich festge-
setzt. Von der Verpflichtung zur Herstellung eines Gründaches werden jedoch Wohnge-
bäude, in denen ausschließlich mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung förderfähige 
Wohnungen geschaffen werden, ausgenommen, damit sich die höheren Baukosten einer 
Dachbegrünung hier nicht negativ auf die Mietpreise auswirken. 

¶ Um die Errichtung von Staffelgeschossen und damit zusätzlichen Wohnraum zweifelsfrei 
zuzulassen und zu erleichtern, werden die Höhenfestsetzungen dahingehend angepasst, 
dass nun nur noch eine maximale Höhe baulicher Anlagen festgesetzt wird. Durch die un-
verändert gültigen Festsetzungen zur Geschossflächenzahl (GFZ) und zur Zahl der Vollge-
schosse bleibt die Gebäudegestaltung auch weiterhin im Sinne der bisherigen Festsetzung 
von Traufwand- und Firsthöhen gewahrt. 
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¶ Um gegenüber der bisherigen Festsetzung eines Mischgebietes (MI) entlang der Carl-
Benz-Straße eine noch flexiblere Grundstücksnutzung zu ermöglichen, werden diese Flä-
chen sowie die bislang noch unbebauten Flurstücke Nr. 803/1, Nr. 803/2 und Nr. 804 nun 
insgesamt als ĂUrbanes Gebietñ (MU) nach § 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt. Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht 
wesentlich stören, wobei die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss. Die mit 
einem Mischgebiet zwingend erforderliche, gleichgewichtige Durchmischung von Wohnen 
und Gewerbe (optimalerweise im Verhältnis 50:50, nach aktueller Rechtsprechung mindes-
tens jedoch im Verhältnis von 70:30) erschwert oftmals die Realisierung sinnvoller Bauvor-
haben, weshalb die Gemeinde Einhausen mit der Festsetzung eines urbanen Gebietes eine 
anpassungsfähigere planungsrechtliche Grundlage schaffen möchte. 

¶ Zur Unterstützung der allseits geforderten und gewünschten Energiewende wird nun auch 
die anteilige Herstellung von Solaranlagen auf den Dachflächen vorgegeben. 

¶ Gemäß ihrer tatsächlichen Realisierung wird die Lärmschutzwand entlang der Industrie-
straße (Kreisstraße K 65) darüber hinaus vollständig auf den privaten Grundstücken fest-
gesetzt. Die angrenzenden Verkehrsflächen der K 65 werden dementsprechend zur Klar-
stellung als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 

¶ Der Knotenpunkt Industriestraße/Schwanheimer Straße/Rudolf-Diesel-Straße wird eben-
falls als öffentliche Straßenverkehrsfläche überplant, um einen hier angedachten Kreisver-
kehrsplatz planungsrechtlich vorzubereiten. 

¶ Die für das Baugebiet ĂIm Knippelñ zusätzlich erforderliche Transformatorenstation wird auf 
dem Flurstück Nr. 908 dementsprechend festgesetzt. 

¶ Um die heutigen Gegebenheiten hinsichtlich des Arten- und Schallschutzes in der vorlie-
genden Bauleitplanung berücksichtigen zu können, wurden sowohl die Artenschutzprüfung 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG als auch die schalltechnische Untersuchung, welche bereits 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen zum ursprünglichen Bebauungsplan waren, aktuali-
siert und in der Planung berücksichtigt. 

I.1.2 Geltungsbereich de r Bebauungs plan änderung  

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung überplant die nördlichen und östlichen Rand-
bereiche des Baugebietes ĂIm Knippelñ mit den angrenzenden Verkehrsflächen (siehe Abbil-
dung 1). Das Plangebiet liegt südlich der Carl-Benz-Straße sowie zwischen der Industriestraße 
(K 65) im Osten und Teilflächen der Straßen ĂAn der Renngasseñ, ĂDie alte Heckenteilungñ und 
ĂDie fünfzehn Morgenñ im Westen. 

Der Planbereich umfasst konkret folgende Grundstücke in der Flur 1 der Gemarkung Groß-Hau-
sen: Flurstücke Nr. 378/5, Nr. 378/7 (teilweise), Nr. 416/18 (teilweise), Nr. 446/17 (teilweise), 
Nr. 457/23 (teilweise), Nr. 473/6 (teilweise), Nr. 507/50 (teilweise), Nr. 794 (teilweise), Nr. 800 
(teilweise), Nr. 801 (teilweise), Nr. 802, Nr. 803/1, Nr. 803/2, Nr. 804, Nr. 908, Nr. 913/1, 
Nr. 914/1, Nr. 915/1 und Nr. 922/1. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,17 ha. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ in Einhausen 
(unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, Mai 2024; 
Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und 
Geoinformation (HVBG), erhalten am 06.05.2024 im UTM-Koordinatensystem, Quelle: Ge-
meinde Einhausen; das Plangebiet ist schwarz gestrichelt umrandet) 
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I.1.3 Planungsvorgaben  

I.1.3.1 Regionalplan Südhessen  

Der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP2010 - 
StAnz. 42/2011 vom 17.10.2011), der im Maßstab 1:100.000 vorliegt, weist den nördlichen Plan-
bereich entlang der Carl-Benz-Straße als ĂVorranggebiet Industrie und Gewerbe, Planungñ aus 
(siehe Abbildung 2), was zunächst nicht den vorherigen Bauleitplänen ĂIm Knippelñ und auch 
nicht der aktuell vorliegenden Änderungsplanung entspricht. In den Stellungnahmen zu den vor-
herigen Bauleitplanverfahren hatte das Regierungspräsidium Darmstadt aber bereits erklärt, dass 
die randliche Inanspruchnahme eines ĂVorranggebietes Industrie und Gewerbe, Planungñ als 
nicht raumbedeutsam angesehen wird. Letztlich wurde die 3. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich ĂIm Knippelñ (siehe Abbildung 3), die parallel zum ursprünglichen Bebauungs-
plan durchgeführt wurde, vom ebenfalls für die regionalplanerischen Belange zuständigen Regie-
rungspräsidium Darmstadt am 23.03.2018 genehmigt. 

Der östliche Planbereich entlang der Industriestraße (K 65) ist im Regionalplan Südhessen 2010 
als ĂVorranggebiet Siedlung, Planungñ ausgewiesen. Sowohl die bisherigen Bebauungspläne als 
auch die vorliegende Änderungsplanung sind damit hier im Sinne des § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

Im Rahmen der Beteiligung an den vorherigen Bauleitplanverfahren teilte das Regierungspräsi-
dium Darmstadt mit, dass die Planungen, an denen sich auch vorliegend nichts grundsätzlich 
ändert, insgesamt im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst 
gelten können. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Teilkarte 3 des Regionalplanes Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bild-
quelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Oktober 2011; das Plangebiet ist rot umkreist) 
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I.1.3.2 Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der seit dem 29.08.2018 wirksamen 3. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Einhausen im Bereich ĂIm Knippelñ (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEI-

GER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, Mai 2024; Datengrundlage Liegenschaftskarte: 
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, erhalten am 
28.06.2016 im UTM-Koordinatensystem, Quelle: Zweckverband Kommunalwirtschaft Mitt-
lere Bergstraße - KMB) 

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Einhausen wurden analog zu 
den detaillierten Flächennutzungen auf Ebene des ursprünglichen Bebauungsplanes angepasst, 
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weshalb hier bereits Wohnbauflächen bzw. in einem Streifen gemischte Bauflächen dargestellt 
werden. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich ĂIm Knippelñ (siehe Abbil-
dung 3) wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt am 23.03.2018 genehmigt und am 
29.08.2018 wirksam. 

Allerdings sind hierin nicht die Abmessungen des nun festgesetzten urbanen Gebietes berück-
sichtigt, die im Bereich der bislang noch unbebauten Flurstücke Nr. 803/1, Nr. 803/2 und Nr. 804 
über die Grenzen des bisherigen Mischgebietes hinausgehen. Damit entsprechen die Festset-
zungen des Bebauungsplanes zum Teil nicht dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB. Im vorliegend angewendeten beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan, der 
von Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, aber auch aufgestellt, geändert oder 
ergänzt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Damit ist eine sepa-
rate Änderung des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. Der Flächennutzungsplan ist dann 
im Nachgang zum Bebauungsplanverfahren auf dem Wege der Berichtigung anzupassen. 

In Abbildung 4 erfolgt eine rein informelle Darstellung zur nachgelagerten Berichtigung des Flä-
chennutzungsplanes. Hierin wird der vom wirksamen Flächennutzungsplan abweichende Teilbe-
reich analog zu den Bebauungsplanfestsetzungen als ĂGemischte Bauflächenñ (M) gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit (i.V.m.) § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. 

 

Abbildung 4: Informelle Darstellung zur Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ein-
hausen für einen Teilbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ in 
Einhausen (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, 
Mai 2024; Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Bodenmanage-
ment und Geoinformation, erhalten am 06.05.2024 im UTM-Koordinatensystem, Quelle: 
Gemeinde Einhausen) 
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I.1.3.3 Verbindliche Bauleitpläne (Bebauungspläne)  

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ in Einhausen werden 
folgende Bebauungspläne in den entsprechend überlagerten Teilbereichen überplant und ersetzt: 

¶ 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 ĂDie Alte Heckenteilung, Im Kahlbühl, Im Knip-
pel, Die fünfzehn Morgen, Die Schaflöser beim kleinen Wehrñ (in Kraft getreten am 
30.03.1990) 

¶ 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 ĂDie Alte Heckenteilung, Im Kahlbühl, Im Knip-
pel, Die fünfzehn Morgen, Die Schaflöser beim kleinen Wehrñ (rein textliche Änderung; in 
Kraft getreten am 16.07.1994) 

¶ Bebauungsplan Nr. 23 ĂGewerbegebiet Einhausen Nordñ (in Kraft getreten am 21.05.2002) 

¶ 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ĂGewerbegebiet Einhausen Nordñ (in Kraft ge-
treten am 30.06.2012) 

¶ Bebauungsplan Nr. 34 ĂIm Knippelñ (in Kraft getreten am 31.08.2018) 

Darüber hinaus wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ (in Kraft getreten 
am 21.11.2019) vollständig überplant und ersetzt. 

Durch den ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 34 ĂIm Knippelñ (siehe Abbildung 5) wurde das 
zwischen der Industriestraße (K 65) im Osten, der Friedhofstraße im Westen, der Carl-Benz-
Straße im Norden und der bestehenden Wohnbebauung nördlich der Almenstraße im Süden lie-
gende Baugebiet ĂIm Knippelñ auf Basis des damaligen Bebauungskonzeptes baurechtlich für die 
beabsichtigte Wohn- und Mischgebietsnutzung vorbereitet. 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 ĂIm Knippelñ erfolgte eine maßvolle Nach-
verdichtung in zwei Teilbereichen des Baugebietes, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen 
(siehe Abbildung 6). 

Bei den weiteren vorgenannten Bauleitplanungen werden lediglich Teilflächen von Straßenpar-
zellen als öffentliche Straßenverkehrsflächen überplant, um einerseits die realisierte Lage der 
Lärmschutzwand auf den privaten Grundstücken durch Abplanung der ursprünglich angedachten 
Lage innerhalb der Straßenparzelle klarzustellen und andererseits den geplanten Kreisverkehrs-
platz am Knotenpunkt Industriestraße/Schwanheimer Straße/Rudolf-Diesel-Straße planungs-
rechtlich vorzubereiten. 
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem am 31.08.2018 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 34 ĂIm Knippelñ 
in Einhausen (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft 
mbB, Mai 2024; Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Bodenma-
nagement und Geoinformation, erhalten am 28.06.2016 im UTM-Koordinatensystem, 
Quelle: Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) 



Gemeinde Einhausen  Ordnungsschlüssel: 006 -31-06-2999-004-034-02 

2. Änderung Bebauungsplan Nr.  34 ăIm Knippel ò Begründung  

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB  Seite 12 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus der seit 21.11.2019 wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 
ĂIm Knippelñ in Einhausen (unmaßstäblich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpart-
nerschaft mbB, Mai 2024; Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für 
Bodenmanagement und Geoinformation, erhalten am 08.07.2019 im UTM-Koordinaten-
system, Quelle: Portal ĂGeodaten Onlineñ des Hessischen Landesamtes für Bodenma-
nagement und Geoinformation - HLBG) 

I.1.3.4 Natura  2000-, Natur - und Landschaftsschutzgebiete sowie Biotop - und Kompen-

sationsflächen  

Das Plangebiet liegt gemäß dem interaktiven ĂNatureg-Viewerñ außerhalb von Gebieten der Na-
tura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete 
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(VSG) sind hier nicht betroffen. Südlich an die Ortslage von Einhausen angrenzend befindet sich 
das Vogelschutzgebiet Nr. 6417-450 ĂWälder der südlichen hessischen Oberrheinebeneñ und 
nördlich von Einhausen das Vogelschutzgebiet Nr. 6217-404 ĂJägersburger/Gernsheimer Waldñ 
(siehe blau schraffierte Flächen in Abbildung 7). Beide Gebiete liegen zum Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderung durch Siedlungsbereiche getrennt und in einigem Abstand, sodass Be-
einträchtigungen dieser Gebiete durch die Planung nicht zu erwarten sind. Ein weitergehender 
Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Auswirkungen auf die Vogelschutzgebiete wird nicht gese-
hen. 

Der Planbereich überlagert kein ausgewiesenes oder geplantes Natur- bzw. Landschaftsschutz-
gebiet. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet Nr. 1431031 ĂErlache bei Bensheimñ befindet sich 
zwischen Lorsch und Bensheim (siehe rot schraffierte Fläche in Abbildung 7). Das nächstgele-
gene Landschaftsschutzgebiet Nr. 2431001 ĂForehahiñ liegt etwas über 200 m entfernt im Norden 
(siehe orange schraffierte Fläche in Abbildung 7). Beeinträchtigungen dieser Gebiete durch die 
Planung sind angesichts der Entfernung bzw. der noch dazwischenliegenden Bebauung ausge-
schlossen, zumal im Plangebiet bereits seit dem Ursprungsplan aus dem Jahr 2018 Baurechte 
für Wohn- und Mischgebietsnutzungen bestehen. 

Innerhalb des Planbereiches ergeben sich keine Hinweise auf gesetzlich geschützte Biotope oder 
Biotopkomplexe (siehe rosa bzw. lila hinterlegte Flächen in Abbildung 7). Allerdings gibt es solche 
Flächen mit deutlichem Abstand im Norden Einhausens, die durch die Planung jedoch nicht be-
rührt werden. 

Eine Kompensationsfläche aus dem NATUrschutzREGister Hessen ist im Bereich der entlang 
der Carl-Benz-Straße festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft unmittelbar betroffen, wird aber mit unveränderten 
Festsetzungen aus den bisherigen Bauleitplanungen übernommen, weshalb keine diesbezügli-
chen Auswirkungen entstehen. Weitere Ökokonto- und Kompensationsflächen (siehe grün, 
orange bzw. blau hinterlegte Flächen in Abbildung 7) befinden sich außerhalb des Planbereiches, 
sodass Beeinträchtigungen durch die Planung nicht zu erwarten sind. 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Natureg-Viewer mit der Darstellung dort erfasster, naturschutzfachlich 
relevanter Flächen (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 22.05.2024 unter 
https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de; das 
Plangebiet ist rot umkreist) 

https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de
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I.1.3.5 (Risiko-)Überschwemmungsgebiete  

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Geoportal-Hessen mit der Darstellung festgesetzter Überschwem-
mungsgebiete (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 22.05.2024 unter 
https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER[visible]=1&LAYER[queryl-
ayer]=1&WMC=748; das Plangebiet ist rot umkreist) 

 

Abbildung 9: Ausschnitt aus dem HWRM-Viewer mit der Darstellung von Risikoüberschwemmungsge-
bieten (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 22.05.2024 unter https://hwrm.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de; das Plangebiet ist rot um-
kreist) 

https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&WMC=748
https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&WMC=748
https://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
https://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
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Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, liegt der Planbereich gemäß dem interaktiven ĂGeoportal-
Hessenñ außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG). Das nächstgelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet bei einem 
100-jährlichen Hochwasser (HQ100) ist das des Rheins in einer Entfernung von knapp 7 km im 
Nordwesten, sodass diesbezügliche Beeinträchtigungen durch bzw. auf die Planung ausge-
schlossen sind. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem interaktiven Viewer zur Information über die Hochwas-
serrisikomanagementpläne in Hessen (HWRM-Viewer) auch außerhalb eines Risikoüber-
schwemmungsgebietes (siehe Abbildung 9). Das Risikoüberschwemmungsgebiet (HQextrem 
Überflutungsfläche) des Rheins endet westlich der Kreisstraße K 31 in Einhausen und das der 
Weschnitz (HQ100 Überflutungsfläche) östlich der Bundesautobahn A 67 am Ortsrand von Ein-
hausen, sodass von beiden Gewässern keine Gefahren für den Planbereich ausgehen. 

I.1.3.6 Wasserschutzgebiete  

Der Planbereich liegt nach der interaktiven Karte des Fachinformationssystems Grund- und Trink-
wasserschutz Hessen (GruSchu) weder in einem festgesetzten noch in einem im Festsetzungs-
verfahren befindlichen Wasserschutzgebiet (siehe Abbildung 10). Die nächstgelegenen Wasser-
schutzgebiete liegen außerhalb der Ortslage Einhausens (im Westen die Schutzzone III des fest-
gesetzten Trinkwasserschutzgebietes ĂWSG WW Jägersburger Wald, Riedgruppe Ostñ mit der 
WSG-ID 431-057 und im Osten die Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes 
ĂWSG WW Feuersteinberg, Riedgruppe Ostñ mit der WSG-ID 431-056), weshalb Auswirkungen 
durch die Planung nicht zu erwarten sind. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus der GruSchu-Karte mit der Darstellung von Wasserschutzgebieten (unmaß-
stäblich; Bildquelle: Internetabruf am 22.05.2024 unter https://gruschu.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de; das Plangebiet ist rot um-
kreist) 

I.1.3.7 Sonstige zu beachtende Planungsvorgaben  

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des ĂGrundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Riedñ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 

https://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
https://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
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StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Auf die diesbezüglich ausführli-
cheren Erläuterungen in Kapitel I.1.7.8 wird verwiesen. 

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

I.1.3.8 Ergebnis zur Ermittlung der Planungsvorgaben  

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich keine Belange, die gegen die vorgesehene Überpla-
nung der bereits mit Baurechten versehenen Flächen sprechen. Die Bauleitplanung ist mit den 
Bestimmungen des § 1 BauGB vereinbar. Die nach § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere zu berück-
sichtigenden Belange sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB 
wurden bei der Erstellung der Planung berücksichtigt. Eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung ist gewährleistet. 

I.1.4 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung  

Das Baugebiet ĂIm Knippelñ befindet sich im nördlichen Teil der Ortslage von Einhausen (Groß-
Hausen) zwischen nördlich und östlich benachbarten Gewerbegebieten sowie südlich und west-
lich angrenzenden Wohngebieten. Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanände-
rung überplant die nördlichen und östlichen Randbereiche dieses Baugebietes mit den angren-
zenden Verkehrsflächen. Das Plangebiet selbst ist noch überwiegend unbebaut, wohingegen die 
restlichen Flächen des Baugebietes bereits weitestgehend gemäß den Festsetzungen des wirk-
samen Bebauungsplanes bebaut bzw. durch entsprechende Baustellenflächen geprägt sind 
(siehe Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Luftbild des Plangebietes und der näheren Umgebung (unmaßstäblich; Bildquelle: Hessi-
sche Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, erhalten am 25.01.2024; Be-
fliegung vom 14.06.2021; das Plangebiet ist rot umrandet) 
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Die zum Baugebiet ĂIm Knippelñ benachbarten Wohngebiete sind durch eine überwiegend zwei-
geschossige Bebauung geprägt. Es überwiegen Einzel- und Doppelhäuser in einer kleinteiligen 
Bebauungsstruktur. Die Gewerbeflächen sind im Wesentlichen mit ein- und zweigeschossigen 
Gewerbehallen, Bürogebäuden und betriebszugeordneten Wohnhäusern oder Wohnungen be-
baut. In den dem geplanten Baugebiet nächstgelegenen Bereichen der Gewerbegebiete sind 
keine freien Gewerbegrundstücke mehr vorhanden. In den Wohn- und Gewerbegebieten über-
wiegen Satteldächer, wobei auch Pult-, Zelt- und Flachdächer vorhanden sind. 

Die Eigenarten dieser umliegenden Wohnbebauung wurden im ursprünglichen Bebauungsplan 
aus dem Jahr 2018 weitgehend aufgegriffen und fortgeführt. Im Jahr 2019 erfolgte mit der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes in zwei Teilbereichen im Norden und Südosten des Baugebietes 
eine maßvolle Nachverdichtung durch die Zulassung von drei Vollgeschossen in Mehrfamilien-
häusern. Mit der Erhöhung der möglichen Wohnungsanzahl sollte zudem die Wirtschaftlichkeit 
barrierefrei erreichbarer Geschossflächen erhöht und deren Umsetzung somit erleichtert werden. 
Mit der vorliegenden 2. Änderungsplanung wird diese Intention am Nord- und Ostrand des Bau-
gebietes nochmals verdeutlicht, in dem in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten die 
Grundflächenzahl von bislang 0,4 auf 0,5 geringfügig erhöht und die Errichtung von größeren 
Tiefgaragen unterstützt wird. 

I.1.5 Erschließungsanlagen  und ÖPNV -Anbindung  

I.1.5.1 Verkehrliche Erschließung  

Das Baugebiet ĂIm Knippelñ wird über mehrere Zufahrten an das bestehende Straßennetz ange-
schlossen. Die entsprechenden Erschließungsarbeiten wurden auf Basis des ursprünglichen Be-
bauungsplanes begonnen und sind bis auf den Straßenendausbau (Pflasterung) bereits abge-
schlossen. Zur Industriestraße (K 65) sind keine Grundstückszufahrten oder Straßeneinmündun-
gen geplant. Die Festsetzung eines ĂBereiches ohne Ein- und Ausfahrtñ an der Kreisstraße ist 
aber nicht erforderlich, da entlang der K 65 eine Lärmschutzwand am Rand der privaten Grund-
stücke festgesetzt wird und auch in dieser Lage schon errichtet wurde. Ein- und Ausfahrten oder 
sonstige Unterbrechungen oder Lücken sind im Bereich dieser Lärmschutzwand nicht zulässig 
(siehe nähere Erläuterungen zur Lärmschutzwand in Kapitel I.1.10.1). Das gebietsinterne Stra-
ßennetz ist verkehrsberuhigt über Mischverkehrsflächen ausgebildet. Straßenanschlüsse sind im 
Südosten an die Schwanheimer Straße, im Norden an die Carl-Benz-Straße sowie im Westen 
südlich und nördlich des Friedhofes an die Friedhofstraße hergestellt. Die Straßenführung inner-
halb des Baugebietes erfolgt überwiegend in einem Ringstraßensystem, sodass fast alle Grund-
stücke aus zwei Richtungen angefahren werden können. Dies erhöht bei insgesamt geringem 
Verkehrsflächenanteil (knapp 13 % des gesamten Baugebietes) die Erschließungssicherheit für 
den Fall von Baustellen, Belieferungen, Havarien etc. Innerhalb des Baugebietes werden durch 
den ursprünglichen Bebauungsplan an verschiedenen Stellen kleinere öffentliche Parkplätze für 
Besucher vorgesehen, woran sich vorliegend nichts ändert. Zudem steht der Parkplatz des Fried-
hofes für Besucher des Baugebietes zur Verfügung. Weitere öffentliche Stellplätze werden durch 
entsprechende Markierungen innerhalb der Mischverkehrsflächen hergestellt. Eine Verortung 
dieser Stellplatzmarkierungen ist auf Ebene des Bebauungsplanes nicht erforderlich, da diese 
innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen grundsätzlich zulässig sind. Diese Stellplatzflächen sind 
straßenverkehrsbehördlich anzuordnen, wobei eine flexible Anordnung auch unter Beachtung 
privater Grundstückszufahrten berücksichtigt werden soll. 

Die Sichtbeziehungen an den Straßeneinmündungen sind durch die Straßengeometrie und durch 
Festsetzungen gewährleistet (z.B. Freihaltung der Sichtdreiecke von Zäunen, Gehölzen und 
sonstigem Bewuchs über 1,0 m Höhe). Durch die Freihaltung der Anfahrsicht sind die Anforde-
rungen an die Sicherheit des Verkehrs erfüllt. 

Der östliche Planbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befinden sich derzeit noch 
an einem anbaufreien Abschnitt der Kreisstraße K 65 außerhalb der Ortsdurchfahrt (OD). Dort 
gilt eine straßenrechtliche Bauverbotszone von 20 m Tiefe ab Fahrbahnrand der K 65. Der für 
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das Baugebiet ĂIm Knippelñ durch Lärmschutzwand vorgesehene Schallschutz ist jedoch nur 
dann hinsichtlich des Lärms der Kreisstraße wirksam, wenn er unmittelbar an der Straße errichtet 
wird. Daher soll die Bauverbotszone für die entsprechende Schallschutzeinrichtung in Anspruch 
genommen werden. Die Bebauung entlang der Kreisstraße ist aus Gründen des schonenden 
Umgangs mit Grund und Boden erforderlich. Bei Einhaltung eines unbebauten Geländestreifens 
entlang der Kreisstraße würden die Wohnbaugrundstücke unwirtschaftlich groß oder ein nicht 
mehr landwirtschaftlich nutzbarer schmaler Grundstücksstreifen als Restfläche verbleiben. Auch 
im Bereich des Gewerbegebietes östlich der Kreisstraße wird die Bauverbotszone im Übrigen 
nicht eingehalten, sodass sich aus Gemeindesicht eine Verschiebung der OD-Grenze in den Be-
reich der Einmündung der Carl-Benz-Straße in die K 65 anbietet. 

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Kreisstraße wird durch die Bebauung nicht 
eingeschränkt, da die Grundstücke keine Ein- und Ausfahrten zur Kreisstraße erhalten. Aufgrund 
der verhältnismäßig geringen Verkehrsstärke der Kreisstraße ist auch künftig nicht von einem 
Erweiterungsbedarf im Bereich der K 65 auszugehen, der nicht innerhalb der bestehenden Stra-
ßenparzelle zu realisieren wäre. Ein vorbehaltlicher Korridor für künftige Erweiterungen in einer 
Breite von 20 m erscheint nicht sachgerecht und auch straßenbetrieblich nicht begründbar. Der 
Straßenbaulastträger ĂHessen Mobilñ hat in der abschließenden Stellungnahme zum ursprüngli-
chen Bauleitplanverfahren daher auch keine Bedenken zur Planung mehr erhoben. Nach Ab-
gleich der Vorgaben der OD-Richtlinien mit den ursprünglichen Bebauungsplanunterlagen und 
nach damaliger Rücksprache mit dem Landkreis Bergstraße wurde seitens Hessen Mobil einer 
OD-Verlegung zugestimmt. Somit wären die Vorgaben einer Bauverbotszone (§ 23 Hessisches 
Straßengesetz - HStrG) für den Bereich der neuen Ortsdurchfahrt hinfällig. Bei entsprechender 
Verlegung der OD-Grenze können die baulichen Anlagen (Lärmschutzwand) sowie die Wohn-
häuser auch in der bisherigen Bauverbotszone errichtet werden, weshalb die Gemeinde der ent-
sprechenden Maßnahme der OD-Verlegung zustimmt. Entlang der Kreisstraße bestehen keine 
Gehwege, Radwege oder Parkplätze, sodass im Rahmen der Baulastübertragung zunächst auch 
keine entsprechenden Unterhaltungskosten auf die Gemeinde zukommen. Die Neufestsetzung 
der nördlichen Grenze der Ortsdurchfahrt wurde im Rahmen der Behördenstellungnahmen zwi-
schenzeitlich auch vom Landkreis Bergstraße als bisherigem Straßenbaulastträger befürwortet. 
Die Verwaltungskosten zur Neufestlegung der OD-Grenze werden von der Gemeinde Einhausen 
getragen. 

Zwischen der Gemeinde Einhausen und Hessen Mobil fanden bereits weitere Gespräche hin-
sichtlich der OD-Verlegung statt, die konkrete Lage der neuen OD-Grenze wurde aber noch nicht 
abschließend geklärt. Die vorliegende Bebauungsplanänderung hat gegenüber den bisherigen 
Bauleitplanungen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bauverbotszone, da die Baugrenzen 
unverändert übernommen werden. Vielmehr wird die bisher innerhalb der Straßenparzelle fest-
gesetzte Lärmschutzwand auf die privaten Grundstücke verschoben, wodurch die Straßenpar-
zelle wieder vollständig für die verkehrlichen Belange zur Verfügung steht. 

Im Anschlussbereich des Plangebietes an die Carl-Benz-Straße existiert eine Mittelinsel in der 
Zufahrt zum Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt Industriestraße/Carl-Benz-Straße/Lise-Meitner-
Straße. Hier wurde bereits im Rahmen der Behördenbeteiligung zum ursprünglichen Bebauungs-
planverfahren der Nachweis der Befahrbarkeit der Straßeneinmündung mittels Schleppkurven 
gefordert. Die Skizze in Abbildung 12 belegt, dass ein Umbau der Mittelinsel nicht erforderlich 
wird. Die davor befindliche Markierung (Sperrfläche) wird allerdings entsprechend verändert, um 
die Zufahrt für das Müllfahrzeug und die Rettungsdienste auch aus Richtung des Kreisels zu 
ermöglichen. An dieser Einmündungssituation ändert sich durch die vorliegende Planung nichts. 
Die Zufahrt in das Baugebiet kann in diesem Bereich nicht in Gegenlage zur Einfahrt der Marie-
Curie-Straße angeordnet werden, da sich dort eine größere Transformatorenstation befindet. Die 
gewählte Lage der Zufahrt berücksichtigt eine optimale Flächenaufteilung im Baugebiet sowie die 
gewünschte Straßenführung, die lange gerade Strecken im Wohngebiet mit ggf. höherem Ge-
schwindigkeitsniveau vermeidet. 
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Abbildung 12: Luftbild mit Nachweis der Schleppkurven für ein dreiachsiges Müllfahrzeug (unmaßstäb-
lich; Bildquelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, Mai 2024) 
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Die verkehrlichen Auswirkungen der Gebietsausweisung wurden im Rahmen eines Fachbeitra-
ges zum ursprünglichen Bebauungsplan untersucht und bewertet. Auf den entsprechenden Er-
gebnisbericht der R+T Ingenieure für Verkehrsplanung, Darmstadt vom September 2017 wird 
verwiesen. Maßnahmen am Bestandsstraßennetz werden demnach infolge der Gebietsauswei-
sung nicht erforderlich. Gemäß Hinweisen des für die Gemeindestraßen zuständigen Zweckver-
bandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), Bensheim wurden im Bereich der An-
schlüsse der neuen Gebietserschließung an das gemeindliche Bestandsstraßennetz in den Über-
fahrtsbereichen über bisherige Gehwegflächen etc. bauliche Ertüchtigungen erforderlich, die mit 
der Gebietserschließung erfolgt sind. 

Die Erschließungsanlagen des Baugebietes wurden im Sinne der Belange der Müllabfuhr so ge-
plant, dass alle Grundstücke, mit Ausnahme eines kurzen Stichweges, von zwei Seiten erschlos-
sen sind, weshalb ein Wenden der Müllfahrzeuge oder Rückwärtsfahren nicht erforderlich wird. 
Die Straßen sind auch ausreichend breit und tragfähig, um ein sicheres Befahren mit dem Ent-
sorgungsfahrzeug zu gewährleisten. In den als verkehrsberuhigte Bereiche hergestellten Straßen 
wird das Parken durch entsprechende Markierungen geordnet, sodass das Vorbeifahren an ord-
nungsgemäß parkenden Fahrzeugen ebenfalls problemlos möglich sein wird. Außerhalb der Mar-
kierungen ist das Parken nicht zulässig. Die Belange des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis 
Bergstraße (ZAKB) bzw. der Müllentsorgung wurden somit schon im Rahmen des ursprünglichen 
Bauleitplanes berücksichtigt und werden unverändert übernommen. 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden die an das Baugebiet ĂIm Knippelñ angren-
zenden Verkehrsflächen der Carl-Benz-Straße und der Industriestraße mit überplant. Gemäß ih-
rer örtlichen und überörtlichen Erschließungsfunktion werden die entsprechenden Teilflächen der 
Straßenparzellen als ĂÖffentliche Straßenverkehrsflächenñ festgesetzt. Die Verkehrsflächen der 
Carl-Benz-Straße werden dabei unverändert aus den bisherigen Bauleitplanungen übernommen. 
Die Einbeziehung dieser Straßenflächen erfolgt nur, um die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
vollständig zu überplanen und die Überlagerung verschiedener Bauleitplanungen zu reduzieren. 

Die Lärmschutzwand entlang der Industriestraße war im ursprünglichen Bebauungsplan noch 
innerhalb der Straßenparzelle der Industriestraße (K 65) festgesetzt, wurde allerdings vollständig 
auf den angrenzenden privaten Grundstücken errichtet. Die vorliegende Bebauungsplanände-
rung sieht daher eine Festsetzung der Lärmschutzwand entsprechend ihrer tatsächlich herge-
stellten Lage vor. Die angrenzenden Verkehrsflächen der Industriestraße werden mit der Fest-
setzung öffentlicher Straßenverkehrsflächen überplant, um damit die vorherige Festsetzung der 
Lärmschutzwand abzuplanen. 

Im Süden des Planbereiches werden Teilflächen der bereits heute als Straße gewidmeten und 
genutzten Parzellen der Industriestraße (Flurstück Nr. 457/23), der Schwanheimer Straße (Flur-
stück Nr. 473/6) und der Rudolf-Diesel-Straße (Flurstück Nr. 416/18) überplant, um die vorgese-
hene Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes an diesem Knotenpunkt planungsrechtlich vorzube-
reiten. Dieser Kreisverkehrsplatz hat zur richtlinienkonformen Errichtung auch Auswirkungen auf 
die Grenzen des privaten Grundstückes Nr. 913/1, welches zu diesem Zweck in einer kleinen 
Teilfläche von etwa 26 m² in Anspruch genommen werden muss. Die zugrunde gelegte Kreisel-
planung stammt aus einer Machbarkeitsstudie der R+T Ingenieure für Verkehrsplanung, Darm-
stadt mit Planstand vom 31.07.2019. Der realisierte Verlauf der Lärmschutzwand berücksichtigt 
bereits den zukünftigen Kreisverkehrsplatz, durch den sich die Verkehrsanbindung des Bauge-
bietes ĂIm Knippelñ nach Ansicht der Gemeinde nochmals verbessern wird. Die konkrete straßen-
technische Entwurfsplanung für den Kreisverkehrsplatz ist zu gegebener Zeit zu erstellen und mit 
Hessen Mobil abzustimmen. 

I.1.5.2 Leitungsgebundene Erschließung  

Die Trink- und Löschwasserversorgung wird über die im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen 
bereits verlegten Leitungen in den Straßen des Baugebietes sichergestellt. Im Sinne einer Rin-
gerschließung wurden hier zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mehrere Anschlussstellen 
an das bestehende Wasserversorgungsnetz vorgesehen. 
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Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt in einem modifizierten Mischsystem. Niederschlags-
wasser der privaten Grundstücke wird vollständig auf diesen genutzt oder versickert. Die Straßen 
werden im noch ausstehenden Endausbau mit wasserteildurchlässigem Pflaster befestigt und 
sind ergänzend mit Versickerungsmulden an der Carl-Benz-Straße und am Friedhofsparkplatz 
ausgestattet. Das hierüber nicht versickerbare Niederschlagswasser wird der öffentlichen Abwas-
seranlage zugeführt. Zur Minderung der Abflussmenge aus dem Plangebiet wurde ein Stauraum-
kanal mit gedrosseltem Abfluss hergestellt. Durch diese Maßnahmen wird die ausreichende Leis-
tungsfähigkeit des nachgeschalteten bestehenden Abwasserkanalnetzes gesichert. Die im Rah-
men der Entwässerungsstudie zum ĂEntwicklungskonzept 2020 plus in Einhausenñ erarbeiteten 
Rahmenbedingung für die Erschließung der Bauflächen im Norden der Gemeinde wurden ent-
sprechend berücksichtigt. 

Eine alternative Niederschlagswasserableitung im Trennsystem oder zentrale Niederschlagswas-
serversickerung würde sich nachteilig auf die Grundwasserneubildung auswirken. Über die Fließ-
wege der Trennkanalisation würde so viel Höhe Ăverloren gehenñ, dass eine Versickerung über 
die belebte Bodenzone in Frage zu stellen wäre. Zudem ist die zentrale Versickerung mit erheb-
lichen Flächeninanspruchnahmen verbunden. Die dezentrale Versickerung auf den privaten 
Grundstücken ist als flächenschonende Art der Niederschlagswasserableitung deutlich günstiger 
und vor allem auch individuell an die tatsächlich angeschlossenen Flächen anzupassen. Eine 
gemeinsame zentrale Versickerung wird daher nach wie vor nicht festgesetzt. Dennoch könnten 
sich Bauherrschaften im Rahmen der späteren Objektplanungen auf gemeinsame Versickerungs-
flächen verständigen. 

Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchungen zum Ursprungsbebauungsplan (Geo- und 
abfalltechnische Berichte, ITC Ingenieure GmbH, Riedstadt vom 30.11.2016 bzw. 09.03.2017) 
sind die im Bereich des Neubaugebietes anstehenden Feinsande generell zur gezielten Versi-
ckerung von Niederschlagswasser geeignet. Die oberhalb der Feinsande anstehenden Schluffe 
unterschiedlicher Stärke (i.d.R. 0,0-0,8 m) sind hingegen zur gezielten Versickerung von Nieder-
schlagswasser aus technischer Sicht ungeeignet, weshalb sie zumindest im Bereich geplanter 
Versickerungsanlagen auf den privaten Baugrundstücken vorlaufend durch versickerungsfähiges 
Material zu ersetzen sind. Unter Berücksichtigung des stellenweise erforderlichen Bodenaus-
tauschs ist die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers somit möglich und der Be-
bauungsplan damit vollzugsfähig. 

Im Zuge der Planung zur Gebietserschließung wurden die weiteren Erschließungsträger (Tele-
kommunikation, Breitband, Strom und Gas) mit koordiniert, sodass das Plangebiet alle zeitgemäß 
erforderlichen Erschließungsanlagen aufweist. Die im Planbereich an der Carl-Benz-Straße lie-
gende Transformatorenstation (Flurstück Nr. 378/5) wird zur Sicherung dieser Versorgungsan-
lage entsprechend festgesetzt. Auch der Standort der neuen Transformatorenstation an der 
Schwanheimer Straße (Flurstück Nr. 908) wird in diesem Sinne festgesetzt. 

Die Erschließung des Plangebietes wurde durch die mit der Projektentwicklung beauftragte Hes-
sische Landgesellschaft mbH (HLG) vorbereitet und entsprechend baulich realisiert. Lediglich der 
Straßenendausbau (Pflasterung) steht noch aus. 

Zum gegenseitigen Schutz von Gehölzen auf der einen Seite sowie von Ver- und Entsorgungs-
leitungen auf der anderen Seite werden noch verschiedene diesbezügliche Hinweise gegeben. 
So sind bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen ausrei-
chende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen 
vorgenommen werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von 
Leitungstrassen zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) und Merkblatt M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) einen Mindestabstand zu den 
Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind 
die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher 
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mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. Lediglich an der nörd-
lichen Einm¿ndung der StraÇe ĂAn der Renngasseñ in die Carl-Benz-Straße sind konkrete 
Baumanpflanzungen im Nahbereich bestehender Telekommunikationsanlagen vorgesehen, so-
dass hier zu gegebener Zeit die Einhaltung der Mindestabstände zu beachten ist oder Leitungs-
schutzmaßnahmen vorzusehen sind. Die auf den Baugrundstücken per Festsetzung anzupflan-
zenden Bäume sind hingegen in ihrer Lage nicht verbindlich vorgegeben und können den Lei-
tungsbestand somit flexibel berücksichtigen. 

I.1.5.3 ÖPNV-Anbindung  

Im Bereich des Baugebietes ĂIm Knippelñ befinden sich zwei Bushaltestellen des Verkehrsver-
bundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) mit Andienung durch die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal 
mbH (VGG). 

Die Haltestelle ĂWerner-von-Siemens-Straßeñ ist unmittelbar an der Carl-Benz-Straße gelegen 
und wird gemäß der Online-Fahrplanauskunft des VRN von der Buslinie 640 mit der Rundstrecke 
Bensheim - Einhausen - Bensheim angedient. Der Bus fährt dabei zwischen 5:25 Uhr und 
21:25 Uhr stündlich, vor Schulbeginn und nach Schulende sogar mehrmals stündlich (Gültigkeit 
des Fahrplanes ab 10.12.2023). Unter anderem gelangt man hiermit zu den Bensheimer Schulen 
sowie zum Bahnhof Bensheim, über den man Anschlussmöglichkeiten zum Schienenverkehrs-
netz der Deutschen Bahn AG (DB) hat. 

Die Haltestelle ĂAlmenstraßeñ liegt von der Baugebietszufahrt an der Straße ĂDie alte Heckentei-
lungñ südlich des Friedhofes aber auch nur etwa 170 m entfernt und ist damit sehr gut fußläufig 
erreichbar. Diese Haltestelle wird von folgenden Bus- und Ruftaxi-Linien angedient (Gültigkeit der 
Fahrpläne ab 10.12.2023): 

¶ Bus 640: Rundstrecke Bensheim - Einhausen - Bensheim (siehe oben) 

¶ Bus 643: Heppenheim - Lorsch - Einhausen - Bürstadt (Andienung allerdings nur ein-
mal vor Schulbeginn Richtung ĂLorsch, Siemensschuleñ und einmal nach 
Schulende in Gegenrichtung) 

¶ Ruftaxi 6940: Ruftaxi Einhausen von Einhausen zum Bahnhof Bensheim und in Gegen-
richtung (Fahrtzeiten täglich in den Nachtstunden zwischen 22:30 Uhr und 
ca. 2:30 Uhr) 

Damit ist das Plangebiet sowie das gesamte Baugebiet ĂIm Knippelñ verhältnismäßig gut an das 
Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) angebunden. Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner Einhausens, insbesondere die nördlich der Weschnitz lebenden, sind aber des Öfteren 
auch auf den Motorisierten Individualverkehr (MIV) angewiesen. 

I.1.6 Baugrund und Bodenschutz  

Die ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Grundstücke innerhalb des Baugebietes sind nach 
Kenntnisstand der Gemeinde Einhausen frei von Altablagerungen oder anderen Verunreinigun-
gen von Boden und Grundwasser. Auch aus der Altflächendatei ĂALTISñ des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ergeben sich für den Planbereich 
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädli-
chen Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden. Auf die bereits durchgeführten ori-
entierenden geo- und abfalltechnischen Berichte zum ursprünglichen Bebauungsplan wird im Üb-
rigen verwiesen. Aufgrund der zuvor ausschließlichen Nutzung durch die Landwirtschaft sind 
keine weitergehenden Boden- oder Grundwassererkundungen in Bezug auf mögliche Verunrei-
nigungen erforderlich. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organolep-
tische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den 
Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind 
diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
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Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5 - Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber 
hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung geht in den allgemeinen Wohngebieten zwar eine 
geringfügige Erhöhung der zulässigen Grundflächenzahl und damit der Bodenversiegelung ein-
her. Um eine gewisse Kompensation für diese zusätzliche Bodenversiegelung zu erreichen, sind 
die Dachflächen des obersten Geschosses von neu errichteten Gebäuden sowie von oberirdi-
schen Garagen bzw. Carports jedoch bei Dächern mit bis zu 15° Dachneigung zu einem Anteil 
von mindestens 75 % in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-Begrünung zu versehen, sofern 
keine Gebäude errichtet werden, mit denen ausschließlich mit Mitteln der sozialen Wohnraum-
förderung förderfähige Wohnungen geschaffen werden. 

Im Hinblick auf den Baugrund und im Sinne des Bodenschutzes werden noch folgende weiterge-
hende Hinweise und Empfehlungen gegeben, welche in Anbetracht des bereits in wesentlichen 
Teilen baulich in Anspruch genommenen Baugebietes ĂIm Knippelñ und der bestehenden Bau-
rechte im vorliegenden Planbereich als angemessen und ausreichend angesehen werden: 

¶ Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen zum Ursprungsbebauungsplan wurden 14 Pro-
bebohrungen durchgeführt, die zu im Wesentlichen vergleichbaren Ergebnissen führten. 
Da aber nicht jedes Baugrundstück einzeln untersucht wurde, wird den privaten Bauherr-
schaften je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage empfohlen, vor Planungs- bzw. Bau-
beginn eine objektbezogene Baugrunduntersuchung gemäß DIN 4020 (Geotechnische Un-
tersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2) 
bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik) im Hinblick 
auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen, um ent-
sprechende Risiken sicher auszuschließen. Als Planungshilfe kann orientierend das der 
Gemeinde Einhausen vorliegende Fachgutachten zu den Bemessungsgrundwasserstän-
den für Bauwerksabdichtungen in Einhausen herangezogen werden. Auch auf die bereits 
erwähnten, im Rahmen des ursprünglichen Bebauungsplanes durchgeführten orientieren-
den geo- und abfalltechnischen Berichte wird verwiesen. 

¶ Es wird im Hinblick auf den Bodenschutz darauf hingewiesen, dass die Regelungen der 
Mantelverordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Depo-
nieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung) einzuhalten sind. 

¶ Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Ver-
geudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes 
wird hingewiesen. Die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Richtlinien 
sind zu beachten. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Beachtung der 
DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) hingewiesen. 

¶ Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 
Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor 
abzuschieben. 

¶ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und 
Unterboden durchzuführen. 

¶ Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrund-
stücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermei-
dung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzu-
ziehen. 

¶ Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine 
Minimierung der Baustellenfläche angestrebt werden. 
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¶ Bodenmaterial, das auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder eingebracht 
wird oder zum Herstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht genutzt wird, muss die 
Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), insbesondere des § 7 BBodSchV, einhalten. 

I.1.7 Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange  

Die Erschließungsbelange und insbesondere auch die Frage der Trinkwasserversorgung, 
Schmutzwasserableitung und Niederschlagswasserbeseitigung sind im Bauleitplanverfahren in 
einem dem Planinhalt und Planungsumfang angemessenen Detailierungsgrad darzulegen. 

I.1.7.1 Grundwasserschutz  

Im Sinne des Grundwasserschutzes werden im Bebauungsplan folgende Hinweise und Empfeh-
lungen gegeben: 

¶ Wenn Arbeiten zur Herstellung von Bauwerken, Aufschlüssen und Bodenerkundungen oder 
Eingriffe in den Boden erfolgen, die mittelbar oder unmittelbar Auswirkungen auf Grund-
wasser haben, handelt es sich um anzeigepflichtige Vorhaben nach § 49 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) oder ggf. erlaubnispflichtige Benutzungen (§§ 8 und 9 WHG). 

¶ Temporäre Grundwasserentnahmen bzw. Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zu-
sammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Bergstraße vorab anzuzeigen. Wenn die Entnahme mehr als 3.600 m³/a be-
trägt, bedarf sie nach § 29 Abs. 1 HWG der wasserrechtlichen Erlaubnis (siehe auch § 8 
WHG). Zuvor ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann, und es 
ist die Erlaubnis des Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezer-
nat IV/Da 41.5 - Bodenschutz, ist als Obere Bodenschutzbehörde ebenfalls zu beteiligen. 
Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen. 

¶ Entsprechend geltendem Abwasserrecht ist es untersagt, Grundwasser, insbesondere aus 
Drainagen, in die Abwassersammelleitungen einzuleiten. 

¶ Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden (z.B. Heizölla-
gerung), so sind die Maßgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen unterliegen einer Anzeige- und Prüfpflicht. Zuständig hierfür ist die Untere Wasser-
behörde des Landkreises Bergstraße. 

I.1.7.2 Trinkwasser 

Mit der Baugebietsentwicklung ĂIm Knippelñ ist eine Zunahme des Trinkwasserverbrauchs der 
Gemeinde verbunden, die im ursprünglichen Bebauungsplan mit ca. 22.800 m³/a bis ca. 
31.900 m³/a prognostiziert wurde. Durch die über die 1. Änderungsplanung zugelassene Nach-
verdichtung wird gegenüber der Ursprungsplanung voraussichtlich ein weiterer Trinkwasserbe-
darf von ca. 4.200 m³/a entstehen. Hieran wird sich aufgrund der vorliegenden 2. Änderung des 
Bebauungsplanes nichts wesentlich ändern, da insbesondere die zulässige Zahl von Wohnungen 
je Wohngebäude unverändert übernommen wird. Mit der vorliegenden Planung wird diese ge-
wünschte Nachverdichtung jedoch vor allem im Hinblick auf den erforderlichen Stellplatznachweis 
erleichtert. 

Der stündliche Spitzenbedarf der Trinkwasserversorgung als Wert für die Bemessung der Trink-
wasserleitungen wird durch den Löschwasserbedarf definiert, der nachfolgend noch dargelegt 
wird. Der zusätzliche Wasserbedarf ist durch den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost 
als zuständigem Versorgungsunternehmen gesichert. Entsprechende Reserven in den Förder-
rechten der Gemeinde liegen vor. Die Daten sind durch die entsprechenden wasserrechtlichen 
Genehmigungen und die regelmäßigen Meldungen über die tatsächliche Förderung belegt. Ent-
sprechende Daten liegen der zuständigen Behörde (Regierungspräsidium Darmstadt) vor. 
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Um Trinkwasser einzusparen, wird empfohlen, das auf den Baugrundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbe-
wässerung zu verwenden. 

I.1.7.3 Wasserqualität  

Die Wasserqualität des zur Verfügung stehenden Trinkwassers entspricht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Auf die Bestimmungen und Vorgaben des Hessischen 
Wassergesetzes, der Trinkwasserverordnung und der Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Einhausen in Bezug auf die Verwendung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

I.1.7.4 Bodenversiegelung und Umgang mit Niederschlagswasser  

Die zulässige Bodenversiegelung innerhalb des Planbereiches erhöht sich infolge der in den all-
gemeinen Wohngebieten vorgenommenen, geringfügigen Anhebung der zulässigen Grundflä-
chenzahl von 0,4 auf 0,5. Um eine gewisse Kompensation für diese zusätzliche Bodenversiege-
lung zu erreichen, sind die Dachflächen des obersten Geschosses von neu errichteten Gebäuden 
sowie von oberirdischen Garagen bzw. Carports bei Dächern mit bis zu 15° Dachneigung zu ei-
nem Anteil von mindestens 75 % in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-Begrünung zu ver-
sehen, sofern keine Gebäude errichtet werden, mit denen ausschließlich mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung förderfähige Wohnungen geschaffen werden. 

Zur Reduzierung der Bodenversiegelung wird weiterhin festgesetzt, dass Terrassen, ebenerdige 
Stellplätze und private Zuwegungen wasser- und gasdurchlässig zu befestigen oder seitlich in 
begrünte Flächen zu entwässern sind. 

Zur Unterstützung der Grundwasserneubildung ist auf den Baugrundstücken anfallendes, nicht 
verwendetes und nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von befestigten Freiflä-
chen und Dachflächen oder aus dem Überlauf von Zisternen unverändert auf dem jeweiligen 
Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt, zu versickern, weshalb sich keine pla-
nungsbedingten Auswirkungen auf den Wasserkreislauf ergeben. Die entsprechende Bodeneig-
nung ist aufgrund der im Planbereich anzutreffenden sandigen Böden grundsätzlich gegeben. 
Auf die Empfehlung von objektbezogenen Baugrunduntersuchungen vor Planungs- bzw. Baube-
ginn im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände wird in diesem Zusam-
menhang dennoch hingewiesen (siehe Kapitel I.1.6). 

Aus Gründen des Grundwasserschutzes muss die Versickerung von Niederschlagswasser der 
befestigten Flächen (Dach- und Hofflächen sowie Erschließungsstraßen) schadlos erfolgen. Im 
Rahmen der Niederschlagswasserversickerung ist eine qualitative Beeinträchtigung des Grund-
wassers durch die Versickerung auszuschließen. Bei der Versickerung von Niederschlagswasser 
sind die Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser nach den aktuellen Arbeits- und Merkblättern der Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser sowie der Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser zu bemessen. 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Ver-
sickerung von Niederschlagswasser für alle Grundstücke erforderlich ist, auf denen Nieder-
schlagswasser versickert werden soll. Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Bergstraße zu beantragen. Die Sohlen der Versickerungsanlagen müssen oberhalb 92,0 müNN 
liegen, um den Mindestabstand von einem Meter zwischen dem tiefsten Punkt der Versickerungs-
anlage und dem Bemessungswasserstand von 91,0 müNN einzuhalten, sodass die Mächtigkeit 
des Sickerraums mindestens 1 m beträgt. 

Im Hinblick auf das Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser wird empfohlen, das auf 
den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauch-
wasser und/oder für die Grünflächenbewässerung zu verwenden, um Trinkwasser einzusparen. 
Darüber hinaus wird aus optischen Gründen empfohlen, Regenwasserzisternen nur innerhalb der 
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Gebäude oder unterirdisch anzulegen. Sofern Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich 
eingebaut werden, sind diese auftriebssicher herzustellen, um Schäden durch hohe Grundwas-
serstände zu vermeiden. Im Zusammenhang mit der Verwendung von Niederschlagswasser als 
Brauchwasser wird empfohlen, in den Gebäuden getrennte Trink- und Brauchwassersysteme 
einzurichten. Auf die Bestimmungen und Vorgaben des Hessischen Wassergesetzes, der Trink-
wasserverordnung und der Entwässerungssatzung der Gemeinde Einhausen in Bezug auf die 
Verwendung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

I.1.7.5 Abwasser  

Die Planung der Gebietserschließung erfolgte in enger Abstimmung mit dem für die Gemeinde 
tätigen Betreiber des Abwassernetzes und der Kläranlage. Die Kläranlage in Bensheim hat aus-
reichende Anschlussreserven, woran sich auch durch die beabsichtigte Nachverdichtung nichts 
ändern wird. Für das Kanalnetz wurde vorbereitend eine Studie der Entwässerung für die Ent-
wicklungsbereiche im Norden Einhausens durchgeführt. Auf den entsprechenden Ergebnisbe-
richt der Kolb & Küllmer Ingenieurgesellschaft mbH, Griesheim vom März 2014 wird verwiesen. 
Die Erschließungsplanung für das Baugebiet ĂIm Knippelñ berücksichtigt die in der entsprechen-
den Studie ermittelten Anschlusswerte durch Stauraumkanäle im Baugebiet selbst. 

Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt in einem modifizierten Mischsystem. Das auf den Pri-
vatflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zu versickern. Die ent-
sprechende Bodeneignung ist aufgrund der im Planbereich anzutreffenden sandigen Böden ge-
geben. Alle öffentlichen Verkehrsflächen des Plangebietes sind wasserteildurchlässig befestigt 
(wasserdurchlässiges Pflaster nach Straßenendausbau) und ergänzend mit Versickerungsmul-
den an der Carl-Benz-Straße und am Friedhofsparkplatz ausgestattet, wobei als Entlastung für 
Starkregenereignisse ein Anschluss an die Abwasseranlagen über Sinkkästen vorgesehen wird. 

Die Ableitung des häuslichen Abwassers erfolgt in die Abwasseranlage des Zweckverbandes 
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) mit Anschluss an die Kläranlage in Bensheim. 
Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Abwasserbeseitigung ist hierdurch gewähr-
leistet. 

Durch die Verpflichtung zur wasser- und gasdurchlässigen Befestigung von Terrassen, ebener-
digen Stellplätzen und privaten Zuwegungen oder einer seitlichen Entwässerung in begrünte Flä-
chen reduziert sich der Niederschlagswasseranfall aus dem Baugebiet. Zudem wird die Nieder-
schlagswasserversickerung von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen festgesetzt, so-
fern eine mögliche Grundwasserverunreinigung auszuschließen ist. Hierüber ist im Zuge des er-
forderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens zur Niederschlagswasserversickerung zu 
entscheiden. 

I.1.7.6 Löschwasser versorgung und Rettungswege  

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405 (Arbeitsblatt ĂBereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserver-
sorgungñ des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.). Die Differenzierung nach 
der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 BauNVO. Zur Löschwasserversorgung im 
Brandfall muss eine Wassermenge von mindestens 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden 
zur Verfügung stehen. Der Fließüberdruck in Löschwasseranlagen darf bei maximaler Löschwas-
serentnahme einen Wert von 1,5 bar nicht unterschreiten. 

Hydranten nach DIN EN 14339 (Unterflurhydranten) zur Löschwasserentnahme sind mit Hin-
weisschildern nach DIN 4066 (Hinweisschilder für die Feuerwehr) gut sichtbar zu kennzeichnen. 

Die brandschutztechnische Infrastruktur ist als gegeben anzusehen, da der Löschwasserbedarf 
der geplanten Nutzung durch das Trinkwassernetz sichergestellt ist. Dies ergibt sich auch aus 
dem Löschwasserbedarf der umliegend bestehenden Gewerbegebiete, aufgrund dessen die 
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Wasserleitungen entsprechend dimensioniert wurden. Auch das neue Wasserleitungsnetz inner-
halb des Baugebietes ĂIm Knippelñ ist daraufhin ausgelegt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen gemäß Anhang HE 1 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr) der 
Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu befestigen 
sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen 
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Diese Werte entsprechen auch den Vorga-
ben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der Objekt-
planung ebenfalls zu beachten ist. 

Gebäude mit Dach- und/oder Fassadenbegrünungen (siehe Kapitel I.2.3 mit Erläuterungen zur 
festgesetzten Dachbegrünung bzw. zur Empfehlung einer Fassadenbegrünung) sind so zu er-
richten, dass diese für wirksame Löscharbeiten erreichbar sind und einem Brandüberschlag auf 
andere Gebäude vorgebeugt wird. 

Sofern Gebäude errichtet werden sollen, bei denen die zum Anleitern bestimmten Stellen (Fens-
ter etc.) mehr als 8,0 m über der Geländeoberfläche liegen, ist der zweite Rettungsweg baulich 
sicherzustellen, da die örtliche Feuerwehr derzeit nicht über ein eigenes Hubrettungsfahrzeug 
verfügt. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

I.1.7.7 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz  

Der Planbereich liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des 
Hessischen Wassergesetzes. Das nächstgelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet bei 
einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) ist das des Rheins in einer Entfernung von knapp 
7 km im Nordwesten, sodass diesbezügliche Beeinträchtigungen durch bzw. auf die Planung aus-
geschlossen sind. (vgl. Kapitel I.1.3.5 und Abbildung 8). 

Das Plangebiet befindet sich auch außerhalb eines Risikoüberschwemmungsgebietes. Das Risi-
koüberschwemmungsgebiet (HQextrem Überflutungsfläche) des Rheins endet westlich der 
Kreisstraße K 31 in Einhausen und das der Weschnitz (HQ100 Überflutungsfläche) östlich der 
Bundesautobahn A 67 am Ortsrand von Einhausen, sodass von beiden Gewässern keine Gefah-
ren für den Planbereich ausgehen (vgl. Kapitel I.1.3.5 und Abbildung 9). 

Der Planbereich liegt weder in einem festgesetzten noch in einem im Festsetzungsverfahren be-
findlichen Wasserschutzgebiet. Die nächstgelegenen Wasserschutzgebiete liegen außerhalb der 
Ortslage Einhausens (im Westen die Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebie-
tes ĂWSG WW Jägersburger Wald, Riedgruppe Ostñ mit der WSG-ID 431-057 und im Osten die 
Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes ĂWSG WW Feuersteinberg, Ried-
gruppe Ostñ mit der WSG-ID 431-056), weshalb Auswirkungen durch die Planung nicht zu erwar-
ten sind (vgl. Kapitel I.1.3.6 und Abbildung 10). 

I.1.7.8 Grundwasserstand und Kennzeichnung als vernässungsgefährdetes Gebiet  

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet, wie in Abbildung 13 ersichtlich, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches des ĂGrundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Riedñ 
(festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hes-
sen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im StAnz. 31/2006 S. 1704) liegt, dessen 
Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift in den 
1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb im Rahmen der Umsetzung die-
ser wasserwirtschaftlichen Fachplanung auch teilweise großflächige Grundwasserspiegelanhe-
bungen beabsichtigt wurden. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine Erhö-
hung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen Be-
bauung bei der endgültigen Bauausführung zu beachten sind. 
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Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch mit stark schwankenden Grundwas-
serständen gerechnet werden. Bei hohen Grundwasserständen ist mit Flurabständen von 2-3 m 
zu rechnen (Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG); 
Grundwasserflurabstandskarte vom April 2001). Im Plangebiet wurden auch niedrige Grundwas-
serstände von 4-5 m unter Flur gemessen (Quelle: HLNUG; Grundwasserflurabstandskarte vom 
Oktober 1976). Nach dem aktuellen hydrologischen Kartenwerk ĂHessische Rhein- und Main-
ebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015ñ des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden (Planstand vom Februar 2016) wird der Grundwasser-
flurabstand mit ca. 2-4 m angegeben (siehe Abbildung 14). Maßgeblich sind jeweils die langjäh-
rigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte 
der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Für die 
knapp 1,2 km nordwestlich des Planbereiches gelegene Referenzmessstelle Nr. 544052 mit ei-
ner Geländehöhe von 92,55 Meter über Normalnull (müNN) wird im Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan ein Richtgrundwasserstand von 89,3 müNN angegeben. Die langjährige Grundwasser-
Ganglinie dieser Messstelle weist am 12.06.1961 den höchsten gemessenen Grundwasserstand 
bei 91,15 müNN aus, am 15.08.1977 den niedrigsten gemessenen Grundwasserstand bei 
86,85 müNN. An der Referenzmessstelle ist ein mittlerer Grundwasserstand von 88,76 müNN 
anzunehmen. Seit den 1970er-Jahren wurden Höchstwerte von etwa 89,7 müNN gemessen, was 
einem Grundwasserstand von ca. 2,85 m unter Flur entspricht. 

Auf den im Grundwasserbewirtschaftungsplan für den Planbereich festgelegten Zielpegelwert 
wird hingewiesen, welcher im Plangebiet bei ca. 90,3 müNN liegt. Aufgrund der schwankenden 
Grundwasserhöhen, die bis in den Bereich der Kellergeschosse reichen können, ist mit Nutzungs-
einschränkungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bau-
liche Vorkehrungen gegen Vernässung wie Weiße oder Schwarze Wanne) zu rechnen. Diese 
sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährde-
tes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftre-
tenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Gründungsprobleme, die durch schwan-
kendes Grundwasser ausgelöst werden könnten (austrocknende oder quellende Torflinsen etc.), 
sind im entsprechenden Ortsbereich jedoch nicht bekannt. Durch Bodengutachten wurde nach-
gewiesen, dass im Baugebiet keine Ton- oder Torflinsen zu erwarten sind, sodass nicht von Set-
zungsschäden bei schwankenden Grundwasserpegeln auszugehen ist. Die orientierenden Bau-
grunderkundungen zum ursprünglichen Bebauungsplan weisen bis in größere Tiefe sandige Bö-
den aus. In den damaligen Bodengutachten wird ein für den Nachweis der Auftriebssicherheit 
bzw. die Planung der Bauwerksabdichtung und von Versickerungsanlagen maßgebender Bemes-
sungswasserstand von 91,0 müNN angegeben. 

Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden die Erschließungsstraßen aus Gründen der erfor-
derlichen Kanalüberdeckung, aber auch zur Gewährleistung ausreichender Flurabstände über 
das natürliche Gelände angehoben. Die Grundstückshöhen sind später auf den privaten Bau-
grundstücken anzugleichen. Damit wird gewährleistet, dass auch Kellerräume oberhalb des Be-
messungswasserstandes (ggf. mit einem geringen Gebäudesockel) ausgeführt werden können. 
Zugleich wird die Verwendung der Aushubmassen im Baugebiet ermöglicht, sodass der Abtrans-
port von Boden aus dem Plangebiet minimiert wird. Die geplanten Geländehöhen im Baugebiet 
liegen ungefähr zwischen 93,7 müNN und 94,5 müNN, wodurch sich Flurabstände zum Bemes-
sungswasserstand von 2,7 m bis 3,5 m ergeben. Der Gemeinde Einhausen liegt ein Gutachten 
über die Bemessungswasserstände im Gemeindegebiet vor, das bei Bedarf bei der Gemeinde-
verwaltung während der Dienstzeiten nach Vereinbarung eingesehen werden kann. Besondere 
Festsetzungen über die Bestimmung der neuen Geländehöhe des Plangebietes hinaus sind auf 
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse der Gemeinde nicht erforderlich. Dennoch wird empfoh-
len, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im Hinblick auf die 
Gründungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen, um entsprechende Risi-
ken für die künftige Bebauung sicher auszuschließen. 
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Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Informationsdienst ĂGrundwasser-Onlineñ zum ĂGrundwasserbewirt-
schaftungsplan Hessisches Riedñ (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf im Rahmen 
des Verfahrens zur 1. Bebauungsplanänderung am 15.07.2019 unter http://www.grund-
wasser-online.de/gwo_portal/bgs/gwbwpl/gleichen/gleichen_mu/index.html; das Plange-
biet ist rot umkreist) 

 

Abbildung 14: Ausschnitt aus dem hydrologischen Kartenwerk ĂHessische Rhein- und Mainebene - 
Grundwasserflurabstand im Oktober 2015ñ (unmaßstäblich; Bildquelle: Hessisches Lan-
desamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden, Februar 2016; das Plangebiet 
ist rot umkreist) 

http://www.grundwasser-online.de/gwo_portal/bgs/gwbwpl/gleichen/gleichen_mu/index.html
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